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Das Bundeskabinett hat am 05.06.2024 den Re-
gierungs entwurf eines Jahressteuergesetzes (JStG) 
2024 beschlossen. Dieser weicht nur gering fügig 
vom Referentenentwurf ab. Das JStG 2024 sieht 
verschiedene notwendige Anpassungen im Steuer-
recht vor, insbesondere aufgrund von EU-Recht, 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichts hofs, des 
Bundesverfassungsgerichts und des Bundesfinanz-
hofs. Zudem enthält es Regelungen zu Ver fahrens- 
und Zuständigkeitsfragen, Folge än de rungen, An-
passungen aufgrund früherer Gesetzes änderungen 
und Fehlerkorrekturen.
Diesen Gesetzgebungsbedarf greift das JStG 2024  
auf. Es umfasst viele thematisch nicht oder nur 
teilweise miteinander verbundene Einzelmaß-
nahmen, die meist technischen Charakter haben. In 
dem Regierungsentwurf finden sich unter anderem 
die folgenden umsatzsteuerlichen Maßnahmen:

Änderungen beim Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs: 
Nach dem derzeit geltenden Umsatzsteuergesetz 
ist die Vorsteuer abziehbar, wenn der Leistungs-
empfänger eine Lieferung oder sonstige Leistung 
bezogen hat und ihm eine ordnungsgemäße 
Rechnung vorliegt. Dies gilt auch, wenn der 
leistende Unternehmer nach vereinnahmten 
Ent gelten (§ 20 UStG) versteuert. Der Entwurf 
sieht vor, dass die Vorsteuer, die von einem Ist-
Versteuerer in Rechnung gestellt wird, erst im 
Voranmeldungszeitraum der Zahlung abziehbar 

ist. Damit der Leistungsempfänger erkennen kann, 
dass der leistende Unternehmer seine Leistungen 
nach vereinnahmten Entgelten versteuert, hat 
dieser in seine Rechnung die Angabe "Versteuerung 
nach vereinnahmten Entgelten" mit aufzunehmen.
Kleinunternehmerregelung: Die Regelungen zur 
Besteuerung der Kleinunternehmer in § 19 UStG 
werden gemäß den EU-Vorgaben neu gefasst. 
Dabei werden die Schwellenwerte angehoben: 
voran gegangenes Kalenderjahr maximal  
25.000 EUR (bisher: 22.000 EUR) und laufendes 
Kalenderjahr maximal 100.000 EUR (bisher: 
50.000 EUR) Gesamtumsatz. Die Verzichts-
erklärung wird neu befristet bis zum letzten 
Tag des Monats Februar des zweiten auf den 
Besteuerungszeitraum folgenden Kalenderjahres. 
Außerdem wird die Kleinunternehmerregelung 
auf EU-Ebene internationalisiert, so dass auch in 
EU-Mitgliedstaaten ansässige Unternehmer die 
Regelung in Deutschland nutzen können und um-
gekehrt. Die Anwendung ist ab dem 01.01.2025 
geplant.

Hinweis: 
Der Regierungsentwurf wurde auf der Homepage  
des Bundesfinanzministeriums veröffentlicht.

Quelle: Jahressteuergesetz 2024, Regierungsentwurf Stand 
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Regierungsentwurf zum Jahressteuergesetz 2024: Umsatzsteuerliche Highlights

Europa-Entscheidung: Bemessungsgrundlage für entgeltliche Sacheinlagen

Vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) wurde 
in einem polnischen Fall über die umsatzsteuerliche 
Bemessungsgrundlage für entgeltliche Sacheinlagen 
diskutiert. Zwei Gesellschaften brachten Grund-
stücke in das Kapital einer dritten Gesellschaft ein. 
Hierfür erhielten sie Aktien der dritten Gesellschaft 
als Gegenleistung. Strittig war, ob der Ausgabepreis 
der Aktien oder ihr Nennwert als umsatzsteuerliche 
Gegenleistung anzusehen ist, insbesondere wenn 
vertraglich als Gegenleistung der Ausgabewert der 
Aktien vereinbart wurde.

Die Klägerin, eine in Polen mehrwertsteuerpflichtige 
Gesellschaft, erhöhte zwischen Ende 2014 und 
Anfang 2015 ihr Kapital durch Sacheinlagen von den 
Gesellschaften W und B. Konkret schlossen diese 
beiden Gesellschaften mit der Klägerin mehrere Ver-
träge über die Übertragung von ihnen gehörenden 
Grund stücken und über eine Bareinlage im Aus-
tausch gegen Aktien der Klägerin. Die Verträge sahen 
vor, dass die Gegenleistung für die Sacheinlagen auf 
das Kapital der Klägerin in Aktien der Klägerin zum 
Wert des Ausgabepreises besteht.
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Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat ent-
schieden, dass auch die unentgeltliche Abgabe von 
Wärme durch einen Steuerpflichtigen an andere 
Steuer pflichtige für deren wirtschaftliche Tätig keit als 
Lieferung gegen Entgelt gilt, und zwar unabhängig 
davon, ob die Empfänger die Wärme für vorsteuer-
abzugsberechtigte Zwecke nutzen.
Die Klägerin im Besprechungsfall betreibt eine Bio-
gasanlage zur Erzeugung von Biogas aus Bio masse. 
2008 wurde das Biogas zur dezentralen Strom- und 
Wärmeproduktion genutzt, wobei der so erzeugte 
Strom überwiegend ins allgemeine Stromnetz ein ge-
speist und vom Stromnetzbetreiber vergütet wurde. 
Einen Teil der hierbei erzeugten Wärme verwendete 
die Klägerin für ihren Produktionsprozess. Den 
Groß teil der Wärme überließ sie dem Unter-
nehmer A "kostenlos" zur Holztrocknung und der 
Gesell schaft B zur Beheizung von Spargelfeldern, 
wobei die Vergütung je nach wirtschaftlicher Lage  
des Wärmeabnehmers individuell vereinbart wurde.
2008 erhielt die Klägerin eine Mindest-Ein speise-
vergütung von gut 1 Mio. EUR und einen Erhöhungs-
betrag von rund 85.000 EUR für Strom aus Kraft- 
Wärme-Kopplung, die beide in die Bemessungs-
grundlage der steuerpflichtigen Umsätze einbezogen 
wurden. Da die Wärmeabgabe unentgeltlich war,  
ging das Finanzamt von einer unentgeltlichen 
Ent nahme aus und berechnete die Bemessungs-
grundlage dieser Entnahme nach den Selbstkosten.
Die hiergegen gerichtete Klage hatte zunächst 
Erfolg. Der Bundesfinanzhof (BFH) hob jedoch das 

Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen (FG) auf 
und verwies die Sache zur Ermittlung der Höhe 
der unentgeltlichen Wertabgabe an dieses zurück. 
Im zweiten Rechtsgang reduzierte das FG die fest-
gesetzte Umsatzsteuer, da die Selbstkosten der 
Wärme als Bemessungsgrundlage dienten.
Auf Revision hin legte der BFH dem EuGH Fragen  
zur Auslegung der Mehrwertsteuersystem-Richt linie 
und zur Berechnung der Selbstkosten vor. Dieser 
stellte fest, dass die unentgeltliche Abgabe von 
Wärme an andere Steuerpflichtige für deren wirt-
schaft liche Tätigkeit eine einer Lieferung gegen 
Entgelt gleichgestellte Entnahme ist – unabhängig 
davon, ob die Empfänger die Wärme für vorsteuer-
abzugsberechtigte Zwecke nutzen.
Zur Ermittlung des Selbstkostenpreises entschied 
der EuGH, dass dieser sowohl unmittelbare Her-
stel lungs- oder Erzeugungskosten als auch mittel-
bar zurechenbare Kosten wie Finanzierungs auf-
wendungen umfasst – unabhängig davon, ob diese 
vorsteuerbelastet sind oder nicht. Dies bestätigt  
die Auffassung der Finanzverwaltung, dass auch  
nicht vorsteuerbelastete Kosten zu berücksichtigen 
sind.

Hinweis: 
Es bleibt abzuwarten, wie der BFH diese Kosten in 
seinem Folgeurteil konkretisiert.

Quelle: EuGH, Urt. v. 25.04.2024 - C-207/23

Biogasanlagen: Besteuerung von unentgeltlichen Wärmeabgaben

Bei der Preisfestsetzung stützten sich die Parteien 
auf den Wert der eingebrachten Grundstücke, wie er 
von einem Dritten anhand der Marktpreise ermittelt 
worden war. Das örtliche Finanz amt befand jedoch, 
dass die Bemessungs grundlage unter Berück sich ti-
gung des Nennwerts der Aktien an zusetzen sei.
Die Sache landete vor dem EuGH. Dieser entschied, 
dass die Steuerbemessungsgrundlage für die Ein-
bringung von Grundstücken durch eine erste Gesell-
schaft in das Kapital einer zweiten Gesellschaft 
gegen Aktien dieser zweiten Gesellschaft dann nach 
dem Ausgabewert der Aktien zu bestimmen sei, 
wenn die Gesellschaften vereinbart hätten, dass die 
Gegenleistung für diese Einbringung in das Kapital  
in diesem Ausgabewert bestehe.

Bei einer Lieferung von Gegenständen gegen Entgelt 
ist die Steuerbemessungsgrundlage die vom Steuer-
pflichtigen dafür tatsächlich erhaltene Gegenleistung 
und nicht ein nach objektiven Kriterien geschätzter 
Wert. Im Besprechungsfall legten die zwischen 
den Parteien geschlossenen Verträge fest, dass die 
Gegenleistung für die Einbringung der Grundstücke 
in das Kapital der Klägerin in der Zuteilung von 
Aktien besteht, deren Stückwert sich nach ihrem 
Ausgabewert richtet.

Hinweis: 
Der EuGH stützte sich auf frühere Urteile und 
schloss sich dem Standpunkt der steuerpflichtigen 
Gesellschaft an.

Quelle: EuGH, Urt. v. 08.05.2024 - C-241/23
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Wenn man einen Gewerbebetrieb unterhält, muss 
man für diesen auch Gewerbesteuer zahlen. Zwar 
gibt es einen Freibetrag, dieser gilt jedoch nur für 
Einzelunternehmer und Personengesellschaften. Für 
Grundstücks- bzw. Wohnungsunternehmen besteht 
auf Antrag die Möglichkeit, dass der Gewerbeertrag, 
der auf die Grundstücksüberlassung entfällt, von 
der Gewerbesteuer freigestellt wird. Dies gilt unab-
hängig von der Rechtsform. Allerdings sind hierfür  
bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Das Finanz-
gericht Köln (FG) musste entscheiden, ob bei 
Erfüllung der Voraussetzungen auch Sachverhalte im 
Ausland zu berücksichtigen sind.
Die Klägerin, die in der türkischen Rechtsform 
einer "Anonim Sirket" gegründete A-Gesellschaft, 
hat ihren Sitz in der Türkei. Dort ist sie im  
Wohn-, Anlagen-, Straßen- und Brückenbau tätig. 
Im Jahr 2015 erwarb die Gesellschaft ein Wohn-  
und Geschäfts haus in Deutschland, das teils ver-
mietet, teils selbst genutzt wurde. In 2016 erwarb sie 
zwei weitere Objekte, die fremdvermietet wurden.  
Für die inländischen Einkünfte machte sie die 
erweiterte Grundstückskürzung geltend. Dieser 
Antrag wurde jedoch vom Finanzamt aufgrund der 
im Ausland ausgeübten Tätigkeiten abgelehnt.

Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Die 
A-Gesellschaft konnte im vorliegenden Fall lediglich 
die einfache Gewerbesteuerkürzung in Anspruch 
nehmen. Die erweiterte Kürzung können nur Unter-
nehmen beantragen, die ausschließlich eigenen 
Grund besitz oder neben eigenem Grundbesitz 
eigenes Kapitalvermögen verwalten und nutzen und 
nur kraft Rechtsform bzw. gewerblicher Prägung 
gewerbesteuerpflichtig sind. Durch die teil weise 
Nutzung des ersten Objekts unterhielt die A-Gesell-
schaft eine Betriebsstätte in Deutschland. Die 
A-Gesellschaft ist auch mit einer Kapitalgesellschaft 
vergleichbar. Zwar verwaltet sie in Deutschland nur 
eigenen Grundbesitz, jedoch ist sie in der Türkei  
noch auf anderem Gebiet tätig.
Nach Ansicht des FG ist daher nicht nur auf die im 
Inland ausgeübte Tätigkeit abzustellen, sondern 
darauf, dass die Gesellschaft insgesamt keine 
kürzungsschädlichen Tätigkeiten ausübt. Somit ist 
die erweiterte Gewerbesteuerkürzung aufgrund der 
Tätigkeit im Ausland zu verwehren.

Quelle: FG Köln, Urt. v. 17.01.2024 - 13 K 843/20, Rev. (BFH: XI R 

7/24)

Erweiterte Gewerbesteuerkürzung: Voraussetzungen für im Ausland ansässige Unternehmen

Klärung zum Zuordnungswahlrecht: Gegenstände des Unternehmens – oder auch nicht1.4

1.5

Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben 
vom 17.05.2024 zur Zuordnung von Leistungen zum 
Unternehmen im Hinblick auf den Vorsteuerabzug 
sowie zum Zeitpunkt und zur Dokumentation der 
Zuordnungsentscheidung Stellung genommen. In 
diesem Zusammenhang wurde der Umsatzsteuer-
Anwendungserlass geändert. Den Anpassungen 
voraus gegangen war die neuere Rechtsprechung  
des Euro päischen Gerichtshofs und des Bundes-
finanz hofs (BFH) zur Zuweisung von Leistungen in  
das Privat- bzw. Betriebsvermögen des Steuer pflich-
tigen.
Grundsätzlich hat der Unternehmer für bezogene 
Gegenstände ein Zuordnungswahlrecht. Er kann 
einen Gegenstand ganz, teilweise oder gar nicht 
seinem Unternehmen zuordnen. Die Zuord nungs -
entscheidung ist zu dokumentieren. Bisher ver-
langte die Finanzverwaltung eine Mitteilung der 
Entscheidung bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Abgabe  frist für Steuererklärungen.

Der BFH stellte klar, dass keine fristgebundene Mit-
teilung an die Finanzverwaltung erforderlich ist, 
wenn objektiv erkennbare Anhaltspunkte für eine 
Zuordnung vorliegen. Diese Anhaltspunkte können 
der Finanzbehörde auch nach Fristablauf einge-
reicht werden. Eine explizite Mitteilung an die 
Finanz verwaltung ist nur dann erforderlich, wenn 
keine objektiv erkennbaren Anhaltspunkte für die 
Zuordnung existieren. Die Finanzverwaltung passt 
nun die Verwaltungsanweisungen an die Recht-
sprechung an und geht in ihrem aktuellen Schreiben 
ausführlich auf die Zuordnung, Dokumentation und 
Dokumentationsfrist ein.

Hinweis: 
Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen 
offenen Fällen anzuwenden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 17.05.2024 - III C 2 - S 7300/19/10002 

:001



1.6

•

•

•

•

1.7

6

Umsatzsteuerliche Einordnung: Online-Veranstaltungsdienstleistungen im B2C-Bereich

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich 
zur umsatzsteuerlichen Einordnung von Online-
Veranstaltungsdienstleistungen sowie weiteren 
Online-Dienstleistungsangeboten geäußert und den 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst. Diese 
Anpassungen sind angesichts der Digitalisierung 
von Veranstaltungen in Kunst, Kultur, Wissenschaft, 
Bildung, Sport und Unterhaltung wichtig. Denn 
Veranstaltungen werden zunehmend nicht nur vor 
Ort, sondern auch online angeboten, und zwar in 
Form von:

Live-Veranstaltungen, die parallel in Echtzeit digital 
übertragen werden
Veranstaltungen, bei denen die Live-Übertragung 
die persönliche Teilnahme ersetzt
Live-Mitschnitten oder vorproduzierten Auf zeich-
nungen, die zum Streaming oder Download bereit-
gestellt werden

Neben der Frage nach dem Leistungsort ist zu 
klären, inwieweit Steuerbefreiungen oder Steuer-
ermäßigungen anwendbar sind. Das BMF unter-
scheidet in seinem aktuellen Schreiben zwischen 
folgenden Leistungen:

Vorproduzierte Inhalte: Bei der Bereitstellung einer 
vorproduzierten Aufzeichnung einer Veranstal-
tung durch einen Unternehmer in digitaler Form 
liegt eine elektronisch erbrachte sonstige Leistung 
vor. Das BMF vertritt die Auffassung, dass hier 
weder eine Steuerbefreiung noch der ermäßigte 
Steuersatz in Betracht kommt.

Live-Streaming: Bei der Bereitstellung eines Live-
Streamings, das anstelle einer Präsenzveranstal-
tung und in Echtzeit erfolgt, liegt keine auf 
elektronischem Weg erbrachte Dienstleistung vor. 
Hier kann eine Steuerbefreiung (oder, soweit keine 
Steuerbefreiung einschlägig ist, der ermäßigte 
Steuersatz) zur Anwendung kommen.
Leistungskombinationen: Wird neben dem Live-
Streaming auch die Nutzung von Aufzeichnungen 
angeboten, spricht das BMF von sogenannten 
Leistungskombinationen. In diesen Fällen kann 
entweder eine einheitliche Leistung eigener Art 
vorliegen oder jeweils getrennt zu beurteilende 
Leistungen. Bei einer einheitlichen Leistung soll der 
Regelsteuersatz angewandt werden.

Zudem ist zu prüfen, ob solche Angebote im Rah-
men einer Dienstleistungskommission ausgeführt  
werden. Dies ist der Fall, wenn ein Unternehmer im 
eigenen Namen, aber für fremde Rechnung handelt.

Hinweis: 
Für Leistungen, die vor dem 01.07.2024 ausgeführt 
werden, wird es nicht beanstandet, wenn die Be tei-
ligten bezüglich der Festlegung des Leistungs orts 
und der Anwendung des maßgebenden Steuer satzes 
noch von anderen Grundsätzen ausgehen.

Quelle: BMF-Schreiben v. 29.04.2024 - III C 3 - S 7117-j/21/10002 
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Betriebsveranstaltungen: Lohnsteuerpauschalierung von 25 % gilt auch bei hierarchischer Beschränkung

Für Zuwendungen im Rahmen einer Betriebs ver-
an staltung gilt ein Freibetrag von 110 EUR pro 
Veranstaltung und teilnehmendem Arbeitnehmer 
– Vorteile bis zu dieser Höhe bleiben also stets 
steuerfrei. Wird die Feier teurer, muss nur der 
übersteigende Teil als Arbeitslohn versteuert werden. 
Soweit eine Betriebsveranstaltung steuerpflichtigen 
Arbeitslohn auslöst, kann der Arbeitgeber aber eine 
günstige Lohnsteuerpauschalierung mit einem 
Steuersatz von 25 % vornehmen.
Seit 2015 schreibt das Einkommensteuergesetz 
explizit vor, dass eine Betriebsveranstaltung allen 
Angehörigen des Betriebs oder Betriebsteils offen-
stehen muss; es darf also keine hierarchische 
Beschränkung bei den Teilnehmern der Feier  
bestehen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun 
entschieden, dass dieses "Offenstehen" lediglich 

die Voraussetzung für die Gewährung des 110-EUR-
Freibetrags ist – und nicht für die günstige 
25-%-Pauschalversteuerung der Zuwendungen.
Geklagt hatte ein Arbeitgeber, der zwei Weihnachts-
feiern jeweils nur für Vorstandsmitglieder und die 
obere Führungsriege veranstaltet hatte. Im Zuge 
einer Lohnsteuer-Außenprüfung hatte das Finanz-
amt die Pauschalversteuerung mit 25 % abgelehnt 
und die Lohnsteuer auf die Feier individuell 
berechnet und nachgefordert. Das Amt vertrat den 
Standpunkt, dass die hierarchische Beschränkung  
des Teilnehmerkreises auch der Pauschalversteue-
rung im Wege stehe.
Der BFH war jedoch anderer Ansicht und verwies 
darauf, dass als Betriebsveranstaltung zunächst 
einmal jede Veranstaltung auf betrieblicher Ebene 
mit gesellschaftlichem Charakter gelte – somit 

•

•



Arbeiten Sie in Spät- oder Nachtschicht? Falls ja,  
würden Sie das auch tun, wenn es dafür keine 
besonderen Zuschläge geben würde? Der Gesetz-
geber stellt für bestimmte Arbeitszeiten Zuschläge 
zum eigentlichen Bruttoarbeitslohn steuerfrei, um  
die Störungen im Lebensrhythmus (tagsüber statt 
nachts schlafen) oder auch die gesellschaftlichen 
Nachteile (z. B. sonntags zu arbeiten, während 
andere frei haben) finanziell auszugleichen. Es 
gibt verschiedene Arten von Zuschlägen – etwa für  
Nacht arbeit oder Arbeit an bestimmten Feiertagen. 
Das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) hatte 
darüber zu entscheiden, wie detailliert die Auf-
zeichnungen für die Gewährung der steuerfreien 
Zulagen sein müssen.
Der Kläger ist eine juristische Person des privaten 
Rechts. Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung 
wurde festgestellt, dass er seinen Arbeitnehmern 
teilweise Nachtzuschläge gezahlt und diese als 
steuerfrei behandelt hatte. Nach Ansicht der Prüferin 
waren die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit 
jedoch nicht gegeben. Denn der Kläger hatte nur  
den Zeitrahmen und die darin geleistete Stunden-
zahl (z. B. Stunden in der Zeit von 20 Uhr bis  
6 Uhr), nicht aber die genauen Uhrzeiten (Beginn und 
Ende) aufgezeichnet. Unstreitig wurde die Nacht-

arbeit tatsächlich durchgeführt, die Zuschläge für  
die Nachtarbeit neben dem Grundlohn gezahlt und 
die gesetzlichen Höchstgrenzen nicht überschritten.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Entgegen der 
Ansicht des Finanzamts seien die Aufzeichnungen 
des Klägers ausreichend. Unschädlich sei, dass keine 
genaue Anfangs- und Schlusszeit der jeweiligen 
Nachtarbeit festgehalten worden sei. Zwar sei dem 
Finanzamt dahin gehend zuzustimmen, dass die 
Steuerfreiheit als steuergünstige Tatsache grund-
sätzlich vom Steuerpflichtigen darzulegen und 
zu beweisen sei. Dies führe aber nicht dazu, dass 
die Steuerfreiheit nicht anwendbar sei, wenn in 
den Aufzeichnungen keine genaue Anfangs- und 
Schlusszeit festgehalten werde. Eine Einzelaufstel-
lung sei nach der Rechtsprechung verzichtbar, wenn 
die Voraussetzungen aus anderen Gründen als erfüllt 
angesehen werden könnten.

Hinweis: 
Der ansetzbare Stundengrundlohn beträgt höchstens 
50 EUR. Auf diese Weise soll die Steuerfreiheit bei 
hohen Einkommen beschnitten werden.

Quelle: FG Schleswig-Holstein, Urt. v. 09.11.2022 - 4 K 145/20
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auch die Weihnachtsfeiern im vorliegenden Fall. 
Das eingrenzende Kriterium des "Offenstehens" für 
alle Betriebsangehörigen sei nicht Gegen stand der 
gesetzlichen Legaldefinition der Betriebs veranstal-

tung, sondern nur eine ergänzende Voraussetzung 
für die Gewährung des 110-EUR-Freibetrags.

Quelle: BFH, Urt. v. 27.03.2024 - VI R 5/22

2. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN
FÜR ALLE STEUERZAHLER

Nettolohnvereinbarung: An Arbeitgeber abgetretenes Kindergeld mindert Bruttoarbeitslohn des Arbeitnehmers

Wenn Arbeitsparteien eine sogenannte Nettolohn-
vereinbarung treffen, garantiert der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer die Auszahlung eines bestimmten 
Nettolohns – und zwar unabhängig von der Lohn-
steuerklasse und der Höhe der abzuziehenden 
Sozialversicherungsbeiträge.

Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs 
mindert das im Rahmen einer Nettolohnverein-
ba rung an den Arbeitgeber abgetretene und aus-
gezahlte Kindergeld im Jahr der Zahlung den 
Brutto  arbeitslohn des Arbeitnehmers. Bei der Ein-
kommensteuerveranlagung des Arbeitnehmers führt 
die Nettolohnvereinbarung insbesondere dazu, dass 

Steuerfreie Nachtzuschläge: Anforderungen an die Aufzeichnung von Nachtzuschlägen
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Sofern Sie in Deutschland Kirchensteuer an eine 
erhebungsberechtigte Religionsgemeinschaft zahlen, 
können Sie diese als Sonderausgabe im Rahmen 
Ihrer Einkommensteuererklärung geltend machen. 
Somit kann die Kirchensteuer Ihre Einkommensteuer 
mindern. Allerdings müssen Sie im Gegenzug auch 
Erstattungen als positiven Betrag berücksichtigen. 
Die Kirchensteuer ist im Jahr der Zahlung zu 
berücksichtigen. Aber kann das auch anders gehand-
habt werden, etwa wenn die Kirchensteuer erst 
nach Jahren aufgrund eines geänderten Bescheids 
festgesetzt wird? Das Finanzgericht Hamburg (FG) 
musste in einem Fall entscheiden, in welchem Jahr 
eine Berücksichtigung zu erfolgen hat.
Der Kläger war Gesellschafter der A-GmbH. Im Jahr 
2014 brachte er über einen qualifizierten Anteils-
tausch Anteile zum Buchwert in die B-GmbH ein. In 
den Jahren 2018 und 2019 veräußerte die B-GmbH 
sperrfristbehaftete Anteile. Der Kläger musste daher 
rückwirkend auf das Jahr der Einbringung (2014) 
Einbringungsgewinne versteuern. Dies führte zu 
einer geänderten Einkommen- und Kirchen steuer-
fest  setzung für 2014. Der Kläger wollte die daraufhin 
gezahlte Kirchensteuer als Sonderausgabe im 
Verursachungs jahr 2014 berücksichtigen.

Die Klage vor dem FG war unbegründet. Die für das 
Veranlagungsjahr 2014 festgesetzte, jedoch erst in  
den Jahren 2019 und 2021 gezahlte Kirchen steuer  
kann nicht im Jahr 2014 als Sonderausgabe  
berück sichtigt werden. Gezahlte Kirchensteuer kann 
grund sätzlich im Zeitpunkt der Zahlung als Sonder-
ausgabe berücksichtigt werden. Dies entspricht 
dem sogenannten subjektiven Nettoprinzip. Nach 
ständiger Rechtsprechung ist es ausgeschlossen, die 
in einem Veranlagungszeitraum gezahlte Kirchen-
steuer bereits in einem früheren Veranlagungs-
zeit raum als Sonderausgabe abzuziehen. Dies gilt 
auch in den Fällen rückwirkender Zahlungen. Nach 
Ansicht des FG liegt hier auch keine planwidrige 
Gesetzeslücke vor.

Hinweis: 
Dem Gesetzgeber war klar, dass sich in einigen  
Fällen die Sonderausgaben steuerlich nicht aus-
wirken. Dies ist weder verfassungswidrig noch 
sachlich unbillig.

Quelle: FG Hamburg, Urt. v. 15.06.2023 - 3 K 156/21

Sonderausgabenabzug: Nachträglich festgesetzte Kirchensteuer als Sonderausgabe

bei seinen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
neben dem Nettolohn diejenigen Vorteile zu erfassen 
sind, die in der Übernahme von Lohnsteuer und 
Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung durch 
den Arbeitgeber liegen.
Deshalb hat der Arbeitnehmer in seiner Steuer-
erklärung nicht lediglich den Nettolohn, sondern 
den durch Hochrechnung ermittelten Bruttolohn 
zu deklarieren, denn der Arbeitnehmer bleibt 
auch bei Abschluss einer Nettolohnvereinbarung 
Schuldner der Lohnsteuer und seiner persönlichen 
Einkommensteuer. Werden Erstattungsansprüche 
wegen zu viel gezahlter Lohnsteuer an den Arbeit-
geber abgetreten, sind diese in dem Lohnzahlungs-

zeitraum einkünftemindernd zu berücksichtigen, in 
dem das Finanzamt den Erstattungsbetrag an den 
Arbeitgeber geleistet hat, da zu diesem Zeitpunkt 
tatsächlich Einnahmen des Arbeitnehmers an den 
Arbeitgeber zurückgeflossen sind.
Lässt sich der Arbeitgeber nicht nur die spätere 
Einkommensteuererstattung abtreten, sondern auch 
das Kindergeld, ist nicht nur der abgetretene Ein-
kommen steuererstattungsanspruch im Erstattungs-
jahr durch Abzug vom laufenden (Brutto-)Arbeits-
lohn zu berücksichtigen, sondern auch das an den 
Arbeitgeber abgetretene und gezahlte Kindergeld.

Quelle: BFH, Urt. v. 08.02.2024 - VI R 26/21

Arbeiten von zu Hause aus: Wie sich die Homeoffice-Tagespauschale richtig absetzen lässt

Wer im Homeoffice arbeitet, spart sich nicht nur 
den Arbeitsweg, sondern kann auch Steuern sparen. 
Der Grund: Für die Arbeit im Homeoffice können 
Arbeitnehmer in der Einkommensteuererklärung 
ab 2023 bis zu 1.260 EUR pro Jahr absetzen –  

selbst, wenn ihnen beim Arbeitgeber ein Alternativ-
arbeitsplatz zur Verfügung steht.
Pro Tag kann eine Tagespauschale von 6 EUR für 
maximal 210 Tage im Jahr geltend gemacht werden 
– egal, ob zu Hause am Küchentisch oder am 
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Wohnen Sie in Ihrem eigenen Haus? Dann haben 
Sie das Grundstück wahrscheinlich gekauft oder 
gepachtet. Auch wenn es sich etwas ungewöhnlich 
anhören mag: Man kann auch auf einem gepach-
teten, also fremden Grundstück ein eigenes Haus  
erbauen. Dafür schließt man mit dem Grundstücks-
besitzer einen Vertrag und zahlt einen Erbbauzins.  
So kann man, auch ohne das Geld für das Grund-
stück auszugeben, ein Eigenheim bauen. Aber spart 
man dadurch auch Grunderwerbsteuer? Im Streitfall 
musste das Finanzgericht Düsseldorf (FG) darüber 
entscheiden.
Die Klägerin ist bis zum 31.12.2046 erbbauberechtigt  
an einem Grundstück. Mit den Grundstücks eigen-
tümern wurde eine Verlängerung vereinbart. Alle 
anderen Bestimmungen blieben gleich. Die Parteien 
beantragten daraufhin eine Grundbuchberichtigung. 
Das Finanzamt erließ infolgedessen einen Bescheid 
über Grunderwerbsteuer wegen Änderung eines 
Erbbaurechtvertrags. Nach Ansicht der Klägerin ent-

steht jedoch erst bei Unterbleiben des Widerrufs 
ein Jahr vor Ablauf der (eigentlichen) Laufzeit des 
Erbbaurechts Grunderwerbsteuer.
Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Die 
Verlängerung des Erbbaurechts ist ein grunderwerb-
steuerbarer Vorgang. Die Grunderwerbsteuerpflicht 
entsteht bereits mit Abschluss der Vertrags ver-
längerung. Es liegt aufgrund der notariellen Urkunde 
ein grunderwerbsteuerpflichtiger Vorgang vor, der  
zur Verlängerung des Erbbaurechts führt. Es stellt  
keine aufschiebende Bedingung dar, dass die Ver-
längerung erst nach Ende der ursprünglichen 
Befristung greift. Die Beteiligten hatten auch ent-
sprechende Bewilligungsanträge zur Grund buch-
berichtigung abgegeben. Daran ändert auch der 
Umstand nichts, dass der eine Vertragsteil die 
automatische Verlängerung gegenüber dem anderen 
Vertragsteil verhindern kann.
Wird ein Erbbaurecht verlängert, ist die Bemessungs -
grundlage für die Grunderwerbsteuer der kapi t a li-

Erbbaurecht: Ist die Verlängerung eines Erbbaurechts grunderwerbsteuerpflichtig?

Schreibtisch gearbeitet wird. Die Pauschale gibt 
es aber nur für Tage, an denen man mehr als die 
Hälfte seiner Arbeitszeit im Homeoffice verbringt 
und außerhalb der Wohnung keine erste Tätigkeits-
stätte aufsucht. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, 
dürfen aber zwischendurch auch Auswärtstermine 
wahrgenommen werden. Arbeitet zum Beispiel 
eine Angestellte fünf Stunden zu Hause und hat sie 
am Nachmittag für zwei Stunden ein berufliches  
Meeting außerhalb der Firma, kann sie für diesen 
Tag trotzdem die Tagespauschale von 6 EUR geltend 
machen.
Hinzu kommen für den Auswärtstermin 30 Cent 
Reisekosten je Fahrtkilometer. Ist das Meeting 
allerdings in ihrer Firma (= erste Tätigkeitsstätte), 
entfällt die Tagespauschale für diesen Tag – statt-
dessen kann dann für den Weg zur Firma die 
Pendlerpauschale angesetzt werden, die aber ledig-
lich 30 Cent (für die ersten 20 Kilometer) bzw.  
38 Cent (ab dem 21. Kilometer) pro Entfernungs-
kilometer beträgt. Es kann dann also nur der einfache 
Fahrtweg abgerechnet werden.
Wer keinen Alternativarbeitsplatz bei seinem 
Arbeitgeber hat (z. B. Lehrer oder Außendienst-
mitarbeiter), kann die Tagespauschale für das 
Homeoffice sogar dann absetzen, wenn er an einem 
Tag nur kurze Zeit zu Hause gearbeitet hat und am 
gleichen Tag überwiegend an seiner ersten Tätig-
keits stätte (z. B. in der Schule) tätig war. In dieser 

Fallkonstellation kann neben der Tages pauschale 
sogar zusätzlich die Pendlerpauschale für den 
Arbeits weg abgesetzt werden.
Erwerbstätige, die zu Hause über ein abgeschlos-
senes häusliches Arbeitszimmer verfügen, können 
die angefallenen tatsächlichen Raumkosten (z. B.  
anteilige Miete, Nebenkosten, Abschreibung) ab 
2023 nur noch geltend machen, wenn zu Hause 
der Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Tätigkeit liegt. In diesen "Mittel punkts-
fällen" darf für den Raum alternativ eine Jahres pau-
schale von 1.260 EUR geltend gemacht werden.

Hinweis: 
Bis einschließlich 2022 konnten Erwerbstätige ihr 
häusliches Arbeitszimmer bei fehlendem Tätig keits-
mittelpunkt im Arbeitszimmer zumindest beschränkt 
mit 1.250 EUR pro Jahr abziehen, wenn ihnen 
kein Alternativarbeitsplatz (z. B. im Betrieb) zur  
Verfügung stand. Diese Fallvariante wurde ab 2023 
abgeschafft. Erwerbstätige, deren Tätigkeits mittel-
punkt außerhalb des häuslichen Arbeitszimmers  
liegt, können ihre Raumkosten nun nur noch im 
Wege der Tagespauschale für Homeoffice-Tätigkeiten 
abziehen – die tatsächlichen Raumkosten können 
also nicht mehr abgerechnet werden.

Quelle: Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V., Presse mit-

teilung Nr. 5 v. 27.05.2024
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Mietwohnungsneubau: Wachstumschancengesetz verbessert Sonderabschreibung

Bereits im Jahr 2019 führte der Steuergesetzgeber 
eine Sonderabschreibung für neu errichtete Miet-
wohnungen ein, um den Neubau von Miet woh-
nungen zu fördern. Innerhalb der ersten vier Jahre  
lassen sich über diese Regelung bis zu 20 % der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten ab ziehen 
(max. 5 % pro Jahr) – und zwar neben der regulären 
linearen Abschreibung (neuerdings auch neben 
der neuen degressiven Abschreibung). Die Sonder-
abschreibung war zunächst für Neubauprojekte mit 
Bauantrag bzw. Bauanzeige ab 2022 ausgelaufen, 
wurde aber ab 2023 wieder eingeführt; seither müs-
sen Neubauprojekte jedoch gewisse (Energie-)
Effizienzvorgaben erfüllen.
Mit dem Wachstumschancengesetz reagierte der 
Gesetzgeber nun auf die gestiegenen Bau errich-
tungs kosten und optimierte die Regelungen zur 
Sonderabschreibung. Ab 2023 gilt:

Förderzeitraum: Der Bauantrag muss nun vor 
dem 01.10.2029 gestellt werden, um die Sonder-
abschreibung erhalten zu können; bislang waren 
nur Neubauprojekte mit Bauantrag vor dem 
01.01.2027 förderfähig.
Baukostenobergrenze: Bei Wohnungen mit Bau-
antragstellung nach dem 31.12.2022 und vor dem 
01.10.2029 durften die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten bislang bei maximal 4.800 EUR 
pro Quadratmeter Wohnfläche liegen, um einen 
Anspruch auf die Sonderabschreibung zu eröffnen. 

Mit dem Wachstumschancengesetz erhöhte der 
Gesetzgeber diese Baukostenobergrenze auf  
5.200 EUR.
Förderhöchstgrenze: Bei Wohnungen mit Bau-
antrag stellung nach dem 31.12.2022 und vor 
dem 01.10.2029 dürfen nach Anpassung durch 
das Wachstumschancengesetz nun maximal  
4.000 EUR pro Quadratmeter Wohnfläche 
abgeschrieben werden; bislang lag diese Förder-
höchstgrenze bei maximal 2.500 EUR pro 
Quadratmeter.

Hinweis: 
Die Baukostenobergrenze darf nicht mit der Förder-
höchstgrenze verwechselt werden. Während  
Erstere über das "Ob" der Förderung entscheidet,  
deckelt Letztere lediglich die Höhe der Sonder-
ab schrei bung. Die signifikante Anhebung der 
Förder höchst grenze für aktuelle Neubauprojekte 
(um beacht liche 60 %) ist die zentrale Neuerung 
des Wachs tumschancengesetzes und macht die 
Inanspruch nahme der Sonderabschreibung nun 
erheb lich attraktiver als bisher, da die Baukosten 
nun weitaus stärker in die Bemessungsgrundlage 
einfließen.

Quelle: Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen 

und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness 

(Wachstumschancengesetz), BGBl. 2024 I Nr. 108 v. 27.03.2024

sierte Erbbauzins für die Verlängerungszeit und nicht 
(nur) die Differenz zwischen dem kapi ta lisierten 
Wert der nunmehrigen Gesamtlaufzeit und dem der 
ursprünglichen Laufzeit.

Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 30.11.2023 - 11 K 2195/21 GE, Rev. 

(BFH: II R 36/23)

In der Praxis kommt es mitunter vor, dass Einkünfte 
zugleich mit Einkommensteuer und Erbschaftsteuer 
belastet werden. In diesem Fall kann aber eine Steuer-
ermäßigungsvorschrift anwendbar sein, nach der die 
Einkommensteuer um eine fiktive Erbschaftsteuer 
gemindert wird.

Hinweis: 
Diese Regelung greift beispielsweise bei noch nicht 
realisierten Wertsteigerungen oder bei Forderungen, 
die dem Erblasser noch nicht zugeflossen sind (sofern 

die Einkommensteuer nach dem Zuflussprinzip 
ermittelt wird).
Die Steuerermäßigung ist allerdings auf einen 
fünfjährigen Begünstigungszeitraum beschränkt, das 
heißt, sie wird nur für Einkünfte gewährt, die im 
selben Veranlagungszeitraum, in dem die Ein kom-
mensteuerschuld beim Erben entsteht, oder in den 
vorangegangenen vier Veranlagungszeiträumen der 
Erbschaftsteuer unterlegen haben.
Ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt,  
dass eine mehrjährig andauernde Erbenermittlung 

Doppelbesteuerung bei Erbschaften: Einkommensteuerermäßigung gilt fünf Jahre ab Todesfall

•
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Gute Nachrichten für Eltern, die sich ihren Kinder-
wunsch mithilfe medizinischer Unterstützung erfül-
len wollen: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich 
entschieden, dass Aufwendungen einer gesunden 
Frau für eine durch eine Krankheit ihres Partners 
veranlasste Präimplantationsdiagnostik (PID) als 
außergewöhnliche Belastungen abziehbar sind.

Hinweis: 
Bei der PID erfolgt eine zielgerichtete genetische 
Analyse von Zellen eines durch künstliche Befruch-
tung entstandenen Embryos vor seiner Übertragung 
und Einnistung in die Gebärmutter.

Im zugrunde liegenden Fall hatte bei dem Partner 
der Klägerin eine sogenannte chromosomale Trans-
lokation vorgelegen. Aufgrund dieser Chromo somen-
mutation war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 
ein auf natürlichem Weg gezeugtes gemeinsames 
Kind an schwersten körperlichen oder geistigen 
Behinderungen leiden würde und unter Umständen 
nicht lebensfähig wäre. Das Paar entschied sich 
daher dafür, vor der künstlichen Befruchtung eine  
PID durchzuführen. Der Großteil der hierfür not-
wendigen Behandlungen betraf die Klägerin, die 
den Abzug der entsprechenden Kosten als außer-
gewöhnliche Belastungen beantragte.

Das Finanzamt lehnte eine Berücksichtigung der 
Behandlungskosten ab, das Niedersächsische 
Finanz gericht erkannte die selbst getragenen Kosten 
der Frau jedoch in erster Instanz an.
Der BFH bestätigte die finanzgerichtliche Entschei-
dung und erklärte, dass die Aufwendungen für die 
Behandlung der Klägerin zwangsläufig entstanden 
seien, weil die ärztlichen Maßnahmen in ihrer 
Gesamtheit dem Zweck gedient hätten, eine durch 
Krankheit beeinträchtigte körperliche Funktion ihres 
Partners auszugleichen. Anders als bei anderen 
Erkrankungen hätte durch eine medizinische 
Behandlung allein des erkrankten Partners keine 
Linderung der Krankheit eintreten können. Daher 
stände der Umstand, dass die Klägerin selbst gesund 
sei, der Berücksichtigung der Aufwendungen nicht 
entgegen.
Ferner sei auch das Erfordernis erfüllt, dass die 
vorgenommenen Behandlungsschritte mit gesetz-
lichen Vorschriften übereinstimmten – insbesondere 
mit dem Embryonenschutzgesetz. Unerheblich war 
für den BFH, dass die Klägerin und ihr Partner nicht 
verheiratet waren.

Quelle: BFH, Urt. v. 29.02.2024 - VI R 2/22

Künstliche Befruchtung: Kosten für Präimplantationsdiagnostik können abziehbar sein

dazu führen kann, dass der fünfjährige Begün sti-
gungs zeitraum abgelaufen ist und die Ermäßigung 
nicht mehr genutzt werden kann.
Geklagt hatte ein Mann, der vom Nachlassgericht  
erst 2016, sechs Jahre nach dem Tod der Erblasserin, 
per Erbschein zum Alleinerben erklärt worden war.  
Zum Nachlass gehörten zwei KG-Beteiligungen. 
Während der sechs Jahre andauernden Erben er-
mitt lung hatte der Mann nicht über den Nachlass 
verfügen können. Die Erbschaftsteuer wurde 2016 
festgesetzt und von ihm gezahlt.
Nachdem der Alleinerbe seine geerbten KG-
Beteiligungen 2017 veräußert hatte, wollte er die 
tarifl iche Einkommensteuer auf den Veräußerungs-
gewinn um die hierauf entfallende Erbschaftsteuer  
ermäßigt wissen. Das Finanzamt lehnte jedoch ab  

und erklärte, dass der fünfjährige Begünstigungs-
zeitraum bereits 2017 abgelaufen sei, da er bereits  
mit der Entstehung der Erbschaftsteuer (= mit dem 
Tod der Erblasserin 2010) begonnen habe. Der Allein-
erbe war hingegen der Auffassung, dass erst der viel 
spätere Zeitpunkt der tatsächlichen Belastung mit 
Erbschaftsteuer (= 2016) maßgeblich sei.
Der BFH gab dem Finanzamt recht und erklärte, dass 
es für den Fristbeginn auf die rechtliche Entstehung 
der Erbschaftsteuer ankomme – beim Erwerb von 
Todes wegen entstehe die Steuer mit dem Tod des 
Erblassers, so dass dieses Datum maßgeblich sei. 
Die Bundesrichter begründeten diese Auslegung 
unter anderem mit der Systematik des Gesetzes.

Quelle: BFH, Urt. v. 28.11.2023 - X R 20/21
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Schenkungsteuer bei Familienstiftung: Steuerklasse und Freibetrag richten sich nach dem entferntest Berech tigten

Wird Vermögen mit "warmer Hand" auf eine Stiftung 
übertragen, gilt dieser Vorgang als Schenkung unter 
Lebenden und löst daher häufig Schenkungsteuer 
aus. Sofern eine Stiftung wesentlich im Interesse  
einer Familie errichtet wird (Familienstiftung),  
schreibt das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz vor, dass zur Bestimmung der maßgeblichen 
Steuerklasse und der Freibeträge dasjenige Ver-
wandtschaftsverhältnis zugrunde zu legen ist, 
das (nach der Stiftungsurkunde) der entferntest 
Berechtigte zum Schenker hat. Je entfernter dieser 
Berechtigte mit dem Schenker verwandt ist, desto 
höher fällt also die Schenkungsteuer aus.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun in einem neuen 
Urteil konkretisiert, wie dieser entferntest Berechtigte 
zu ermitteln ist. Im zugrunde liegenden Fall hatten 
Eheleute eine Familienstiftung mit einem Ver-
mögen von 443.000 EUR (Steuerwert) ausgestattet. 
In der Stiftungssatzung war angegeben, dass die 
Familienstiftung die angemessene Versorgung der 
Eheleute (Stifter), der bereits geborenen Tochter der 
Stifter sowie weiterer Abkömmlinge des Stamms 
der Stifter (nach Wegfall der vorherigen Generation) 
bezweckt. Das Finanzamt ging für Zwecke der 
Schenkungsteuer davon aus, dass entferntest 
Berech tigte die angeführten "weiteren Abkömm-
linge" waren. Es legte daher Steuerklasse I zugrunde,  
die für Abkömmlinge der Kinder und Stiefkinder gilt.
Da nach der Lesart des Amts aber nicht nur Kinder 
und Enkelkinder potentiell von der Stiftung profitieren 
konnten, sondern auch Urenkelkinder, zog das Amt 
nur einen Freibetrag von 100.000 EUR ab, der für 
"übrige Personen der Steuerklasse I" zugrunde zu 
legen ist – und setzte eine Schenkungsteuer von 
59.000 EUR fest.

Hinweis: 
Wären nur Kinder berechtigt gewesen, hätte der 
Freibetrag bei 400.000 EUR gelegen, bei Beschrän-
kung der Berechtigung bis zur Enkelgeneration bei   
200.000 EUR.

Die Eheleute wandten ein, dass nach der Stif tungs-
urkunde nur die Stifter und ihre Tochter berechtigt 
seien. Weitere Nachkommen seien noch gar nicht 
geboren und auch nur dann begünstigt, wenn die 
Tochter versterbe. Sie wollten daher einen Frei-
betrag von 400.000 EUR abziehen, so dass die 
Schenkungsteuer gegen Null ging.
Der BFH lehnte jedoch ab und urteilte, dass als 
entferntest Berechtigte auch mögliche Urenkel der 
Stifter anzusehen sind, da diese nach der Stiftungs-
satzung potentiell Vermögensvorteile erlangen 
können. Unerheblich war für das Gericht, ob diese 
Personen zum Zeitpunkt des Stiftungsgeschäfts 
schon geboren waren, jemals geboren werden und 
tatsächlich finanzielle Vorteile aus der Stiftung 
erlangen werden.

Hinweis: 
Die finanzielle Ausstattung der Stiftung im Urteilsfall 
legt nahe, dass die Stifter bei der Steuergestaltung 
gezielt den Freibetrag von 400.000 EUR eingeplant 
hatten. Der nun höchstrichterlich abgesegnete 
Steuer zugriff von 59.000 EUR machte das Steuer-
sparmodell der Familienstiftung somit weitgehend 
zunichte. Bei der Errichtung solcher Stiftungen ist 
also ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, 
wie weit man den Kreis der Berechtigten zieht. Aus 
steuerlicher Sicht kann es durchaus sinnvoll sein, 
diesen Kreis zu beschränken, um steuerliche Vorteile 
nicht zu gefährden.

Quelle: BFH, Urt. v. 28.02.2024 - II R 25/21

Zur Fristberechnung ist es im Steuerrecht von 
zentraler Bedeutung, wann das Finanzamt einen 
Verwaltungsakt (z. B. einen Steuerbescheid oder eine 
Einspruchsentscheidung) wirksam dem Empfänger 
bekanntgegeben hat. Von diesem Zeitpunkt hängt 
beispielsweise ab, wann eine Einspruchs- oder 
Klagefrist beginnt und letztlich endet.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, 
dass ein Verwaltungsakt auch dann wirksam bekannt-
gegeben ist, wenn

er einem zunächst wirksam bestellten Bevoll-
mächtigten des Steuerzahlers übersandt wird,
die Vollmacht allerdings bereits zuvor widerrufen 
wurde,

Bevollmächtigter widerruft Vollmacht: Einspruchsentscheidung ist trotzdem wirksam bekanntgegeben

•

•
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diese Änderung jedoch dem Finanzamt erst kurz 
nach der Absendung des Verwaltungsakts ange-
zeigt worden ist.

Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin Klage vor  
dem Finanzgericht (FG) erhoben, nachdem ihr 
Einspruch gegen einen Steuerbescheid vom Finanz-
amt mit einer Einspruchsentscheidung zurück ge-
wiesen worden war. Das Amt hatte die Ein spruchs-
entscheidung zunächst an den (von der Klägerin 
benannten) Bevollmächtigten gesandt. Dieser hatte 
die Einspruchsentscheidung jedoch an das Amt 
zurückgeschickt und mitgeteilt, dass seine Vollmacht 
zwischenzeitlich widerrufen worden sei. Daraufhin 
versandte das Amt die Einspruchsentscheidung 
erneut an die Klägerin. Später zog sie gegen diese 
Entscheidung vor das FG.
Ob diese Klage nun fristgerecht erhoben worden 
war, hing davon ab, ob die Bekanntgabe der Ein-
spruchsentscheidung gegenüber dem Bevoll mäch-
tigten wirksam war und sich deshalb von diesem 
Zeitpunkt an die einmonatige Klagefrist berechnete.
Das FG und der BFH sahen die Bekanntgabe  
gegenüber dem ehemaligen Bevollmächtigten als 

wirksam an, so dass die Klage verspätet und somit 
unzulässig war. Die Einspruchsentscheidung war 
dem Bevollmächtigten nach Gerichtsmeinung wirk -
sam bekanntgegeben worden, da das Finanz amt 
nach Aktenlage bis zur Absendung der Einspruchs-
entscheidung von einer wirksamen Vollmacht hatte 
ausgehen dürfen. Die Mitteilung des Widerrufs 
der Vollmacht, die erst nach der Absendung der 
Einspruchsentscheidung erfolgt war, stand dem 
nicht entgegen, da für die wirksame Bekanntgabe 
gegenüber dem Bevollmächtigten nur der Kennt nis-
stand des Finanzamts zum Zeitpunkt der Absendung 
maßgeblich ist.

Hinweis: 
Der Urteilsfall zeigt, dass das Finanzamt zeitnah 
über geänderte und erloschene Vollmachten infor-
miert werden sollte, da das Amt sonst von einer 
weiterhin wirksamen Bevollmächtigung ausgehen 
darf und Bekanntgaben gegenüber dem früheren 
Bevollmächtigten wirksam bleiben.

Quelle: BFH, Urt. v. 08.02.2024 - VI R 25/21

Verkehrschaos vor mündlicher Verhandlung: Finanzgericht muss auf Prozessbevollmächtigten warten

Die Mühlen der Justiz mahlen ja gewöhnlich langsam  
– in einem neuen Fall des Bundesfinanzhofs (BFH)  
kann davon aber überhaupt nicht die Rede sein: 
Vorliegend ging es um die Frage, ob dem Nieder-
sächsischen Finanzgericht (FG) ein Verfahrensfehler 
unterlaufen war, indem es eine mündliche Verhand-
lung in Abwesenheit des Prozessbevollmächtigten 
der Klägerseite durchgeführt und die Klage verworfen 
hatte, obwohl der Bevollmächtigte kurz vor dem 
Verhandlungstermin telefonisch mitgeteilt hatte, 
dass er wegen einer Vollsperrung einer Autobahn 
mindestens eine halbe Stunde später kommen werde.
Das Gericht hatte die für 10:30 Uhr angesetzte 
Verhandlung schon exakt 25 Minuten später eröffnet 
(um 10:55 Uhr), sie weitere drei Minuten später 
geschlossen (um 10:58 Uhr) und um 11:00 Uhr das 
Urteil verkündet. Der Prozessbevollmächtigte dürfte 
nicht schlecht gestaunt haben, als er um 
11:05 Uhr bei Gericht erschien und von der erfolgten 
Urteilsverkündung erfuhr. Er zog für seinen Man-
danten mit einer Beschwerde vor den BFH und rügte 
die Verletzung rechtlichen Gehörs.

Der BFH nahm nun einen solchen Verfahrens-
mangel an, hob das finanzgerichtliche Urteil 
auf und verwies die Sache zurück an das FG zur 
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung. Die 
mündliche Verhandlung war nach Auffassung des 
BFH verfahrensfehlerhaft in Abwesenheit der Kläger 
durchgeführt worden.
Wird ein Gericht von einem Prozessbeteiligten 
oder -bevollmächtigten während der Anreise zum 
Gerichtstermin telefonisch darüber benachrichtigt, 
dass er sich verspäten werde und werden der 
Grund der Verspätung und das fehlende Ver-
schulden hieran glaubhaft gemacht, muss das 
Gericht hierauf Rücksicht nehmen und mit dem 
Beginn der mündlichen Verhandlung warten. Ein 
außergewöhnlich ausgedehnter Stau – wie im 
vorliegenden Fall – kann dabei als unverschuldete 
Verzögerung zu werten sein.

Quelle: BFH, Beschl. v. 17.04.2024 - X B 68, 69/23



Im Zuge der immer höheren Energiepreise hatte 
die Regierung im Jahr 2022 eine finanzielle Hilfe 
beschlossen. Die sogenannte Energiepreispauschale 
(EPP). Diese sollte an alle Arbeitnehmer durch 
den Arbeitgeber ausgezahlt werden. Sofern keine 
Auszahlung durch den Arbeitgeber erfolgte, konnten 
Arbeitnehmer die Pauschale im Rahmen der Ein-
kommensteuererklärung geltend machen. Später 
wurde die EPP zum Beispiel auch Rentnern gewährt, 
die anfangs nicht eingeplant waren. Nach dem 
Willen des Gesetzgebers ist die EPP steuerpflichtig. 
Allerdings war der Kläger in einem Streitfall vor dem 
Finanzgericht Münster (FG) anderer Ansicht.
Der Kläger erhielt in 2022 von seinem Arbeitgeber, 
bei dem er ganzjährig beschäftigt war, die EPP 
ausgezahlt. Das Finanzamt berücksichtigte diese 
im Einkommensteuerbescheid für 2022 als steuer-
pflichtigen Arbeitslohn. Nach Ansicht des Klägers 
stellt die Pauschale jedoch keinen Arbeits lohn  
dar, sondern vielmehr eine in keinem Veranlas-
sungs zusammenhang zu seinem Arbeitsverhältnis 
stehende Subvention des Staates. Der Arbeitgeber 
fungiere hier nur als Erfüllungsgehilfe für deren 
Auszahlung.

Das FG wies die Klage ab und führte aus, der 
Gesetzgeber habe die EPP den Einkünften aus 
nichtselbständiger Tätigkeit zugeordnet. Auf einen 
Veranlassungszusammenhang mit der eigenen 
Arbeits leistung komme es somit nicht mehr an. Die 
einschlägige Vorschrift im Einkommensteuergesetz 
sei auch verfassungsgemäß: Für die dort geregelte 
Besteuerung der EPP sei der Gesetzgeber zuständig 
gewesen, da ihm die Einkommensteuer (teilweise) 
zufließe. Ob die EPP auch unter einer anderen 
Einkunftsart zu erfassen sein könnte, bedurfte im 
Streitfall keiner Entscheidung.

Hinweis: 
Die Revision wurde wegen grundsätzlicher Bedeu-
tung zugelassen, da es wohl bundesweit eine  
Vielzahl von Einspruchsverfahren bei den Finanz-
ämtern gibt.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 17.04.2024 - 14 K 1425/23 E, Rev. 

zugelassen

Energiepreispauschale: Wirklich einkommensteuerpflichtig oder nicht?
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2.12 Schenkungsteuer: Kann der Pflegefreibetrag unter Umständen mehrmals gewährt werden?

Im Alter nehmen oftmals die Beschwerden zu und  
es wird schwieriger, den Alltag zu bewältigen.  
Auch die Pflegebedürftigkeit kann dann eintreten. 
Abhängig von der persönlichen und finanziellen 
Situation kann eine Pflege daheim oder im Pflege-
heim erfolgen. Wird man in seinem privaten Umfeld  
von einer Person gepflegt, besteht oft der Wunsch, 
dieser Person etwas Gutes zu tun. Sei es, indem  
man sie als Erben einsetzt oder ihr bereits zu 
Lebzeiten etwas schenkt. Damit der Pflegende auch 
einen finanziellen Vorteil hat, kann im Rahmen 
der Erbschaft oder Schenkung ein Pflegefreibetrag 
bis maximal 20.000 EUR in Anspruch genommen  
werden. Aber wie ist es, wenn man als Pflegender 
mehrere Zuwendungen erhalten hat? Kann der 
Pflegefreibetrag dann für jede Zuwendung in 
Anspruch genommen werden? Das Finanzgericht 
Düsseldorf (FG) musste dies entscheiden.
Seit dem Tod ihres Mannes wurde die Schenkerin 
von der Klägerin gepflegt. Im Jahr 2017 übertrug 
die Schenkerin Grundvermögen auf die Klägerin. 
In der Schenkungsteuererklärung gab die Klägerin 
an, zu einem vorherigen Zeitpunkt auch noch ein 

Bankguthaben von 90.000 EUR erhalten zu haben. 
Nach einem vorausgehenden Streit mit dem 
Finanz  amt einigte man sich, das Bankguthaben in 
der Erklärung nicht zu berücksichtigen und beim 
Grundstückserwerb einen Pflegefreibetrag von  
20.000 EUR zu berücksichtigen. Die Zahlung 
von insgesamt 90.000 EUR (davon 20.000 EUR 
Vorerwerb) wurde daraufhin vom Finanzamt der 
Schenkungsteuer unterworfen. Hierfür beantragte die 
Klägerin erneut den Pflegefreibetrag.
Die Klage vor dem FG war unbegründet. Die Pflege-
leistungen der Klägerin wurden zu Recht bei der 
Ermittlung der Schenkungsteuer für das Bank gut-
haben nicht berücksichtigt. Bei der Schenkung des 
Bankguthabens handelt es sich um eine freigebige 
Zuwendung unter Lebenden. Die Steuerbarkeit  
dieser Leistung wird nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass es sich um eine Belohnung handelt.
Im Streitfall wurde auch keine vorherige Ver-
einbarung über die Entgeltlichkeit der durch die 
Klägerin erbrachten Pflegeleistungen getroffen. Viel-
mehr hat die Klägerin vorgetragen, dass die Grund -
stücksübertragung die Pflegeleistungen abgelten 
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3. WEITERE NEUIGKEITEN

Knapp 1,8 Millionen Menschen haben im Jahr 2023  
in Deutschland Elterngeld erhalten. Nach Angaben 
des Statistischen Bundesamts waren davon  
1,3 Millionen Frauen, die durchschnittlich 14,8 Monate 
in Elternzeit waren. Männer nahmen lediglich eine 
Elternzeit von durchschnittlich 3,7 Monaten.
Für Geburten ab dem 01.04.2024 wurde die Ein-
kommensgrenze für den Anspruch auf Elterngeld 
abgesenkt. Nur Elternpaare und Alleinerziehende  
mit einem zu versteuernden Einkommen von 
höchstens 200.000 EUR pro Jahr haben nun noch 
Anspruch auf Elterngeld. Davor hatte die Grenze 
für Paare bei 300.000 EUR und für Alleinerziehende  
bei 250.000 EUR gelegen.

Hinweis: 
Für Geburten ab dem 01.04.2025 sinkt die Ein-
kommensgrenze weiter auf 175.000 EUR ab.

Je höher das durchschnittliche Nettoeinkommen 
des betreuenden Elternteils im Jahr vor der Geburt 
war, desto mehr Elterngeld wird gezahlt; der 
Bemessungssatz beträgt regelmäßig 67 % des 
früheren Einkommens. Ausgezahlt werden aber 
mindestens 300 EUR und maximal 1.800 EUR pro 
Monat.
Werdende Eltern können im Vorfeld aktiv Einfluss 
auf die Höhe des Elterngelds nehmen, indem sie 
frühzeitig die Steuerklasse wechseln. Der Elternteil, 

Anspruch auf Elterngeld: Einkommensgrenze sinkt auf 200.000 EUR pro Jahr

Aktuelle Unwetterereignisse: Steuerliche Erleichterungen für Betroffene

Nach den verheerenden Schäden durch Starkregen 
und Hochwasser in der Zeit vom 17. bis 22.05.2024 
stehen viele Familien und Unternehmen im Saarland 
vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Als 
Reaktion darauf hat das Ministerium der Finanzen 
und für Wissenschaft (FinMin) des Saarlandes 
weitreichende steuerliche Erleichterungen für die 
Betroffenen auf den Weg gebracht. Um den Hoch-
wasseropfern zu helfen und den Wiederaufbau zu 
unterstützen, veröffentlichte es am 21.05.2024 einen 
umfangreichen Erlass.
Der Katastrophenerlass umfasst eine ganze Reihe 
von Maßnahmen, darunter Steuerstundungen, Zah-
lungserleichterungen, vereinfachte Spenden nach -
weise und die steuerliche Absetzbarkeit von Ersatz-
beschaffungen. So werden die Wieder beschaffung 
von Hausrat und Kleidung sowie die Beseitigung von 
Schäden am Wohneigentum als steuerlich abzugs-
fähige außergewöhnliche Belastungen anerkannt.

Spenden über Sonderkonten können unbürokra-
tisch per Einzahlungsbeleg dokumentiert werden. 
Stundungs zinsen und steuerliche Voraus zahlungs-
pflichten für Betroffene können reduziert werden. 
Zudem soll der Verlust von Buchführungsunterlagen 
infolge des Hochwassers steuerlich keine nach tei-
ligen Folgen haben. Darüber hinaus werden auch 
vom Hochwasser betroffene Landwirte durch Billig-
keitsmaßnahmen unterstützt, um die wirt schaft-
lichen Folgen abzumildern.

Hinweis: 
Der Erlass ist auf der Homepage des FinMin Saar-
land verfügbar. Er wurde mit dem Bundesfinanz-
ministerium abgestimmt. Die anderen Bundesländer 
wurden in Kenntnis gesetzt.

Quelle: FinMin Saarland, Medieninfo v. 21.05.2024

sollte. Die Klägerin hatte auch keinen Auf wen-
dungsersatzanspruch gegen die Schenkerin. Es fehlte 
hierfür an einer schriftlichen Vereinbarung. Auch 
gibt es keine Aufstellung, wie sich der Betrag von  
70.000 EUR als Aufwendungsersatz konkret ermit-

telt hat. Ebenfalls nicht zu beanstanden ist die 
Besteuerung des Vorerwerbs von 20.000 EUR.

Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 15.11.2023 - 4 K 1227/23 Erb, Rev. 

zugelassen
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der nach der Geburt des Kindes zu Hause bleibt und 
sich um den Nachwuchs kümmert, sollte rechtzeitig 
von der Steuerklasse 5 in die Steuerklasse 3  
wechseln – und zwar spätestens sieben Monate vor 
dem Mutterschutz, am besten aber bereits früh im 
Jahr vor der Geburt des Kindes. Dann erhöht sich 
das Nettogehalt, das der Berechnung des Elterngelds 
zugrunde gelegt wird, mit dem Ergebnis, dass das 
Elterngeld entsprechend höher ausfällt.
Aber Achtung: Übernimmt nach einer gewissen 
Zeit der andere Elternteil die Betreuung des Kindes, 
richtet sich die Höhe seines Elterngelds nach seinem 

vorherigen Nettogehalt. War er in Steuerklasse 5 
eingereiht, drohen ihm bei der Bemessung des 
Elterngelds finanzielle Nachteile, weil sein Nettolohn 
durch einen hohen Steuerabzug entsprechend 
gering ausgefallen ist. Aus diesem Grund sollten 
werdende Eltern im Vorfeld genau prüfen, welche 
Steuerklassenkombination im Endeffekt am 
günstigsten für sie ist.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH), Pressemitteilung  

v. 13.05.2024
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STEUERTERMINE

SEPTEMBER 2024

10.09. Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*
 Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer**
 Solidaritätszuschlag**
 Kirchensteuer ev. und r.kath.**

Zahlungsschonfrist: 
bis zum 13.09.2024. Diese Schonfrist gilt nicht bei 
Barzahlungen und Zahlungen per Scheck. [* bei 
monatlicher Abführung für August 2024; ** für das 
III. Quartal 2024]
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